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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Sécurité extérieure

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2019 als Erstrat mit dem
Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des
Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll
sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus
und organisierte Kriminalität. Das Übereinkommen verbietet einerseits Dschihad-
Reisen sowie die Rekrutierung und Ausbildung von Terroristinnen und Terroristen und
strebt andererseits Verbesserungen in der internationalen Zusammenarbeit in den
Bereichen Rechtshilfe und Auslieferung an. Die Umsetzung dieser Bestimmungen macht
eine Anpassung des schweizerischen Strafrechts und weiterer Gesetze notwendig. Die
Kantonskammer trat oppositionslos auf das Geschäft ein, gab sodann aber mit 33 zu 12
Stimmen einem Einzelantrag Rieder (cvp, VS) auf Rückweisung des Geschäfts an die
Kommission statt. Damit wurde die SiK-SR beauftragt, das Geschäft unter Einbezug
eines Mitberichts der RK-SR erneut zu beraten. Da das Geschäft mit dem Ziel der
Terrorismusbekämpfung zwar unbestritten die Sicherheitspolitik, mit der Umsetzung im
Strafrecht aber auch die traditionelle Domäne der Rechtskommission betreffe, handle
es sich um eine «Schnittstellenproblematik» zwischen den beiden Kommissionen,
waren sich sowohl SiK-Berichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) als auch Antragssteller
und RK-Mitglied Rieder einig. Die ständerätliche Rechtskommission solle die
strafrechtlichen Massnahmen unter dem Aspekt des Rechtsschutzes, u.a. des
Grundrechts- und des Menschenrechtsschutzes, der Bürgerinnen und Bürger
beurteilen, und so das Gesamtbild der Vorlage ergänzen. Stein des Anstosses war die
Kritik des Anwaltsverbands gewesen, dass mit der angedachten Dynamisierung der
Rechtshilfe die Staatsanwältinnen und -anwälte künftig vorzeitig und ohne richterliche
Überprüfung Informationen an ausländische Ermittlungsbehörden weitergeben dürften,
und zwar nicht nur bei Terrorismus, sondern auch bei anderen Straftaten, die
Rechtshilfe erlauben. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.12.2019
KARIN FRICK

Wie vom Ständerat im Rahmen der Rückweisung gefordert, wiederholte die SiK-SR im
Februar 2020 die Detailberatung der Vorlage zur Verstärkung des strafrechtlichen
Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität (Genehmigung und
Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit
dem dazugehörigen Zusatzprotokoll) unter Einbezug eines Mitberichts der RK-SR. Im
Zuge dessen beschloss sie, an allen ihren ursprünglichen Anträgen festzuhalten, wobei
die Anträge der RK-SR zum Teil von Minderheiten der SiK-SR vertreten wurden.
Der Ständerat beugte sich somit in der Frühjahrssession 2020 als Erstrat über den
Entwurf. Die Debatte beschränkte sich auf fünf neuralgische Punkte: Erstens stand die
Frage im Raum, ob beim Strafmass zwischen der Beteiligung an einer kriminellen und
der Beteiligung an einer terroristischen Organisation unterschieden werden soll, wie es
im Entwurf des Bundesrates mit Höchststrafen von fünf bzw. zehn Jahren vorgesehen
war, oder ob die Beteiligung an beiden Arten von Organisationen einheitlich mit
Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren geahndet werden soll, wie es die Mehrheit der SiK-SR
beantragte. Die Ratsmehrheit war der Ansicht, dass zwischen «gewöhnlichen»
kriminellen und terroristischen Organisationen kein grundsätzlicher Unterschied in der
Gefährlichkeit für die Gesellschaft bestehe und unterstützte den Antrag der
Kommissionsmehrheit.
Zweitens entschied die Kantonskammer, dass die Unterstützung einer solchen
Organisation in ihrer Tätigkeit generell, und nicht nur spezifisch «in ihrer
verbrecherischen Tätigkeit», strafbar sein soll. Sie folgte damit ihrer
Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat und lehnte den entsprechenden
Minderheitsantrag Sommaruga (sp, GE), der beim geltenden Recht bleiben wollte und
auch von der Mehrheit der RK-SR unterstützt worden war, ab. Der Genfer Ständerat
hatte sich besorgt gezeigt, dass humanitäre Organisationen der Unterstützung einer
terroristischen Organisation beschuldigt werden könnten, wenn sie humanitäre Hilfe
leisteten, die vielleicht indirekt auch einer terroristischen Organisation zugutekomme.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte jedoch versichert, die neutrale und unabhängige
Hilfe an die Opfer von Konflikten bleibe straflos, denn der Vorsatz zur Unterstützung
der Organisation – in Form von Wissen und Willen – müsse zur Erfüllung des

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.03.2020
KARIN FRICK
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Tatbestands gegeben sein.
Drittens bestätigte die Ständekammer den neuen Tatbestand des Anwerbens,
Ausbildens und Reisens im Hinblick auf eine terroristische Straftat und lehnte eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) ab, für die die neue Bestimmung zu nah am
Gesinnungsstrafrecht lag. Die Justizministerin hatte dieses Argument nicht gelten
lassen, da nur das Anwerben, nicht aber das Sich-anwerben-lassen unter Strafe gestellt
werde, und damit eine breite Ratsmehrheit überzeugt.
Viertens erörterte die kleine Kammer die Möglichkeit zur vorzeitigen Übermittlung von
Informationen und Beweismitteln an ausländische Behörden zur Ermittlung in einem
Terrorismusverfahren, die der Bundesrat neu im Rechtshilfegesetz vorgesehen hatte.
Ständerat Beat Rieder (cvp, VS) verlieh mit seinem Einzelantrag den Einwänden des
Anwaltsverbands Ausdruck, diese neue Regelung gleiche einem «Dammbruch» beim
Rechtsschutz im Rechtshilfeverfahren, weil die Übermittlung von Informationen so
nicht mehr oder erst viel später richterlich überprüft werden könne und somit faktisch
alleine die Staatsanwälte über die Gewährung von Rechtshilfe entscheiden könnten. Um
den Rechtsschutz besser zu garantieren, beantragte er, die vorzeitige Übermittlung nur
zur Abwehr von schweren, unmittelbaren Gefahren für Leib und Leben – da sei, so
räumte er ein, «schnelles Handeln angesagt» – und nicht zur Abwehr jeglicher
auslieferungsfähiger Straftaten zu erlauben. Mit 26 zu 17 Stimmen folgte die
Ständekammer diesem Antrag Rieder; Bundesrätin Keller-Sutter hatte vergeblich
argumentiert, dass nicht alle Terrorakte eine direkte Gefahr für Leib und Leben
darstellten, so etwa Cyberattacken oder Angriffe auf die Infrastruktur, aber dennoch
enormen Schaden verursachen könnten.
Fünftens bestätigte die Ständeratsmehrheit den neuen Abschnitt über internationale
gemeinsame Ermittlungsgruppen im Rechtshilfegesetz und lehnte einen Einzelantrag
Hefti (fdp, GL) auf Streichung der entsprechenden Bestimmungen ab, nachdem die
EJPD-Vorsteherin erklärt hatte, es handle sich hierbei um die Niederschrift der bereits
gängigen Praxis.
In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die gegenüber dem
Bundesratsentwurf in zwei Punkten veränderte Vorlage einstimmig (bei acht
Enthaltungen) an. Stillschweigend stimmte sie auch der Abschreibung der beiden
Motionen 14.4187 zur Ratifizierung des Europaratseinkommens zur Verhütung von
Terrorismus und 15.3008 für wirksamere Strafbestimmungen zur Verfolgung der
organisierten Kriminalität zu. 2

Institutions et droits populaires

Mandat parlementaire

Ende August 2020 legte das Büro-NR seinen Bericht zum Postulat der Grünen Fraktion
zur Sicherstellung der Offenlegung der Interessenbindungen von
Parlamentsmitgliedern vor. Einleitend stellte das Büro fest, dass die Frage nach den
Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft immer mehr in den Fokus
der Medien und der Öffentlichkeit gelange und eine grössere Transparenz gefordert
werde. Auch die Empfehlungen der GRECO bezüglich einer verstärkten
Korruptionsprävention im Parlament wurden im Bericht einleitend erörtert. Begrüsst
werde von der Staatengruppe insbesondere die Idee der beiden Büros (NR und SR),
einen Leitfaden mit den Rechten und Pflichten der Parlamentsmitglieder zu erstellen,
der erstmals für die 51. Legislatur verteilt worden war. Freilich bedaure die GRECO,
dass es keine Deklarationspflicht für finanzielle Interessen gebe, wie sie etwa im
Europarat neu umgesetzt würde. In der Tat müssen die Mitglieder der
parlamentarischen Versammlung des Europarates sämtliche Einkünfte aus Beruf,
Mandat oder Zuwendungen, die mit dem Parlamentsmandat im Zusammenhang stehen,
offenlegen – was auch in einer parlamentarischen Initiative Rytz (gp, BE) für das
Schweizer Parlament gefordert werde (Pa.Iv. 19.473).
Der Bericht zählte die momentan geltenden Regeln auf. Beim Antritt ihres Amtes
müssen alle Parlamentsmitglieder ihre Interessenbindungen offen legen, damit
überprüft werden kann, ob Unvereinbarkeiten bestehen. Die Interessenbindungen
werden seit 1985 von den Parlamentsdiensten in einem Register festgehalten, das seit
2002 im Internet veröffentlicht wird. In Beratungen der Räte oder der Kommissionen
muss zudem auf persönliche Befangenheit mündlich hingewiesen werden. Das
Parlamentsgesetz sehe aber auch vor, dass im Falle eines Konfliktes zwischen
Transparenz und Berufsgeheimnis Letzteres vorgehe. 
Das Büro-NR wies in seinem Bericht weiter darauf hin, dass in der in einer
Sammelvorlage vorgenommenen Änderungen des Parlamentsgesetzes auch die
Offenlegungspflichten erweitert worden seien. So müssen nicht nur die beruflichen

RAPPORT
DATE: 26.08.2020
MARC BÜHLMANN
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Tätigkeiten, sondern auch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin offengelegt werden,
falls ein Anstellungsverhältnis besteht. Zudem muss deutlich gemacht werden, ob ein
Nebenmandat ehrenamtlich oder bezahlt ausgeführt wird – freilich aber nicht die Höhe
der Bezahlung. Vermerkt werden zudem alle Reisen der Parlamentsmitglieder, wenn
diese auf Kosten des Bundes gehen.
In den Augen des Büros-NR genügten diese Regelungen, die auch auf die bei
weitergehenden Forderungen immer wieder geforderte Eigenverantwortung der
Ratsmitglieder baue. Freilich stünden in naher Zukunft zahlreiche Geschäfte an, mit
denen die Diskussion um mehr Transparenz im Parlament weitergeführt würde.
Genannt wurde etwa die Transparenz-Initiative und der indirekte Gegenvorschlag der
SPK-SR, die parlamentarischen Initiativen Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 15.438), Moret (fdp,
VD; Pa.Iv. 15.433), Reynard (sp, VS; Pa.Iv. 18.476), Masshardt (sp, BE; Pa.Iv. 18.492), Meyer
(sp, ZH; Pa.Iv. 19.462), Rytz (Pa.Iv. 19.473 und Pa.Iv. 19.491) und Rieder (cvp, VS; Pa.Iv.
19.414) sowie eine Kommissionsmotion der SPK-SR (Mo. 20.3911). 3

Politique étrangère

Politique étrangère

Au mois d'août 2017, le Conseil fédéral soumet à l'approbation du Parlement deux
conventions du Conseil de l'Europe relatives à la coopération administrative
internationale: la convention européenne sur la notification à l'étranger des documents
en matière administrative (convention n°94), ainsi que la convention européenne sur
l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative
(convention n°100). Signés par la Suisse à la fin des années 1970 déjà, aucun des deux
accords n'avait jusqu'ici été formellement ratifié. Parallèlement, les chambres fédérales
sont appelées à classer le postulat 14.3106, déposé en 2014 par Luc Recordon (verts,
VD).
Prioritaire pour l'examen du projet d'arrêté fédéral, la CAJ-CE se prononce à
l'unanimité en faveur de la ratification de la convention n°94. En ce qui concerne la
convention n°100, la minorité Rieder (pdc, VS) s'oppose à la ratification, jugeant que le
texte en question n'apporte à la Suisse aucun avantage supplémentaire en comparaison
avec la situation juridique qui prévalait jusqu'alors.
En définitive, au mois de mars 2018, la chambre haute tranche en faveur de la
proposition de la minorité de la commission ad hoc et autorise uniquement la
ratification de la convention n°94 (24 voix pour la proposition de la minorité, 13 pour
celle de la majorité et 0 abstention). Le projet passe au Conseil national. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.03.2018
AUDREY BOVEY

1) AB SR, 2019, S. 1103 ff.; AZ, TA, 10.12.19
2) AB SR, 2020, S. 70 ff.; Medienmitteilung SiK-SR vom 18.2.20; CdT, NZZ, TA, 10.3.20
3) Bericht Büro-NR vom 26.8.2020
4) BO CE, 2018, p. 204 ss.; FF, 2017, p. 5589 ss.
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